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 Veröffentlicht am 18.05.1938

Norm

JN §58

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Klägerin die Rente für sechsundzwanzig Jahre als die wahrscheinliche Lebensdauer ihres

getöteten Mannes zuerkannt wurde, ist für die Bewertung des Rechtes auf den Rentenbezug nicht maßgebend. Die

längstmögliche Dauer der einer bestimmten physischen Person gebührenden Rente ist die Lebensdauer dieses

Menschen. Bei auf Lebenszeit beschränkter Dauer der Rente ist das Zehnfache der Jahresleistung als Wert

anzunehmen.
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